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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Polizei

In Erfüllung des Postulats 13.4011 der RK-NR, das auf die Petition «Stopp der Gewalt
gegen die Polizei» des Verbands Schweizerischer Polizeibeamter zurückging,
veröffentlichte der Bundesrat Ende 2017 einen Bericht über den besseren
strafrechtlichen Schutz der Staatsangestellten vor Gewalt. Darin setzte er die
wahrgenommene Zunahme an Gewaltbereitschaft und Abnahme an Respekt gegenüber
Repräsentantinnen und Repräsentanten der Staatsgewalt mit einem allgemeinen
gesellschaftlichen Wertewandel in Verbindung und bedauerte, dessen vielfältige
Ursachen nicht in einem Postulatsbericht ergründen zu können. Dennoch sei sich der
Bundesrat seiner Verantwortung bewusst und setze alles daran, um Gewalt an
Staatsangestellten zu verhindern. Aufgrund der föderativen Kompetenzverteilung
verfüge er jedoch nur über einen eingeschränkten Handlungsspielraum, den er mit den
beiden StGB-Revisionsprojekten zur Änderung des Sanktionenrechts und zur
Harmonisierung der Strafrahmen derzeit ausgeschöpft habe. Der Schutz der
Staatsangestellten könnte darüber hinaus aber in drei Bereichen ausserhalb des
Strafrechts verbessert werden, so das Fazit: erstens über die Verstärkung der
gesellschaftspolitischen Gewaltprävention durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit und
entsprechende Sensibilisierungsmassnahmen, zweitens über wissenschaftliche,
statistische Analysen, die den zurzeit fehlenden, lückenlosen Überblick über die
gesamtschweizerische Situation bieten könnten und drittens über organisatorische und
baulich-technische Massnahmen für ein strategisches Risikomanagement der
Verwaltungsstellen. 1

BERICHT
DATUM: 01.12.2017
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Personal

Die im Vorjahr auf Verlangen der CVP-Fraktion eingesetzte parlamentarische
Untersuchungskommission (PUK) zur Abklärung von Organisations- und
Führungsproblemen bei der Pensionskasse des Bundespersonals legte im Oktober
ihren ausführlichen Bericht vor. Sie hielt darin fest, dass nicht technische Probleme mit
dem EDV-System, sondern erhebliche Organisations- und Führungsdefizite die
Hauptursachen für die Missstände darstellten. Diese Defizite waren nach Ansicht der
PUK nicht bloss auf der Ebene der Pensionskasse angesiedelt, sondern auch bei der
Führung des Finanzdepartementes. Der Hauptverantwortliche für das Debakel ist für
die PUK eindeutig der im Herbst 1995 zurückgetretene sozialdemokratische Bundesrat
Stich. Vorgeworfen wurde ihm nicht nur eine verfehlte Personalpolitik bei der
Besetzung von Führungsstellen, sondern auch, es versäumt zu haben, rechtzeitig eine
Analyse und Reorganisation der Kasse in die Wege zu leiten, und auf Vorhaltungen aus
dem Parlament nicht oder abwiegelnd reagiert zu haben. Aber auch der
Gesamtbundesrat wurde von der Kritik nicht ausgenommen: aus Rücksicht auf den Chef
des EFD habe er seine Rolle als Oberaufsichtsgremium erst spät und auch dann bloss
zögerlich wahrgenommen.

Die SP-Spitze reagierte heftig auf die Anschuldigungen gegen ihren alt Bundesrat und
liess am Bericht und seinen Verfassern (darunter auch die SP-Abgeordneten Leemann,
ZH und Plattner, BS) kein gutes Haar. Parteipräsident Bodenmann warf dem Bericht vor,
dass er nichts Neues an den Tag gebracht habe und nur eine politische Racheaktion an
Stich darstelle.

Die beiden Parlamentskammern nahmen vom Bericht nach ausführlicher Diskussion
Kenntnis. Kritik kam wie bereits nach der Veröffentlichung von den Sozialdemokraten,
welche die harte Wortwahl gegenüber Stich und die mangelnde Anerkennung seiner
Leistungen in anderen Bereichen bemängelten. Immerhin waren auch sie
einverstanden, dass das Parlament den Bericht zur Kenntnis nimmt. Die PUK hatte
zusätzlich zum Bericht fünf Postulate, drei Motionen und fünf parlamentarische
Initiativen formuliert, in welche sie 43 Empfehlungen verpackte. Diese verlangen
Änderungen einerseits bei der Struktur der Kasse und andererseits bei der Aufsicht
über die Kasse und sollen zudem eine Verbesserung der parlamentarischen Kontrolle

BERICHT
DATUM: 10.12.1996
HANS HIRTER
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über die Bundesverwaltung insgesamt bringen. Diese Vorschläge fanden im Nationalrat
Zustimmung. Der Ständerat überwies sie ebenfalls; die Motion, welche die Einrichtung
einer Ombudsstelle für Fragen und Klagen der Versicherten forderte, allerdings nur in
Postulatsform. (Zur Vorbotschaft für das neue Bundespersonalgesetz siehe hier.) 2

Die Situation der Pensionskasse war nach wie vor unbefriedigend. Die Eidgenössische
Finanzkontrolle empfahl, deren Rechnung auch in diesem Jahr nicht abzunehmen. Das
Parlament folgte diesem Ratschlag, wobei namentlich Vertreter der SVP und der LP
massive Kritik an der Führung der Kasse und dem schleppenden Vollzug der
Verbesserungsmassnahmen übten. Die GPK-SR orientierte in einem Bericht über die
Umsetzung der Empfehlungen der PUK-Pensionskasse von 1996 zur Behebung der
Mängel dieser Institution. Anlässlich der Behandlung des Berichts im Ständerat
beurteilte Bundesrat Villiger die Situation der Kasse nach wie vor als prekär. Er gab in
diesem Zusammenhang auch bekannt, dass er die von bürgerlichen Politikern schon
lange geforderten personellen Konsequenzen gezogen habe: Auf den 1. Oktober seien
die bisherige Direktorin der Eidgenössischen Versicherungskasse, Elisabeth Baumann,
und Vizedirektor Dieter Wäber aus der Geschäftsleitung entlassen worden. Zum neuen
Geschäftsleiter wurde Peter Arbenz ernannt. Der Ständerat nahm den Bericht der GPK
zur Kenntnis und stimmte damit auch den darin enthaltenen Empfehlungen zu.
Anschliessend überwies er mit dem Einverständnis des Bundesrates ein Postulat
Gemperli (cvp, SG; Po. 98.3328), welches eine rechtliche Verselbständigung der Kasse
und die Erhöhung des Deckungskapitals auf 100% verlangt. 3

BERICHT
DATUM: 01.12.1998
HANS HIRTER

Die GPK des Nationalrats veröffentlichte einen ausführlichen Bericht zum
Themenkomplex „Nebenbeschäftigung von Beamten und dabei entstehende mögliche
Interessenkonflikte“. Konkret waren dabei insbesondere Nebenerwerbstätigkeiten
angesprochen, bei welchen ein Beamter sich durch seine im Amt erworbenen
Kenntnisse Vorteile verschaffen kann (z.B. ein Steuerinspektor als privater
Steuerberater). Sie stellte darin fest, dass die bisherige Praxis abgesehen von
Einzelfällen zu keinen Problemen geführt habe. Sie empfahl dem Bundesrat aber
trotzdem, die bestehende Regelung in einigen Punkten zu verändern und insbesondere
zu präzisieren. So möchte sie beispielsweise das bestehende Verbot, das aber die
Bewilligung von Ausnahmen zulässt, durch eine Bestimmung ersetzen, die generell eine
Bewilligungspflicht vorsieht. 4

BERICHT
DATUM: 21.12.1999
HANS HIRTER

Die Sparpläne des Bundes und die in diesem Zusammenhang angekündigten
Personalreduktionen haben zu einer Abnahme der Arbeitszufriedenheit beim
Bundespersonal geführt. Gemäss einer vom EFD durchgeführten repräsentativen
Befragung sind im Vergleich zu früheren Befragungen wesentlich mehr Mitarbeiter
demotiviert oder gar resigniert. Besonders schlecht fiel das Urteil bei den Beschäftigten
der Departemente von Blocher (EJPD) und Merz (EFD) aus. 5

BERICHT
DATUM: 01.10.2005
HANS HIRTER

Die im März präsentierte Berichterstattung über das Personalmanagement (2011) zeigte
erfreuliche Resultate. Der Stellenbestand war im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken
(32'179 Vollzeitstellen bzw. 35'618 Mitarbeitende) und der Anteil an Lernenden (5%; Soll:
zwischen 4 und 5%) und an Menschen mit Behinderungen (1,2%; Soll: zwischen 1 und
2%) lagen in den von der Personalstrategie 2011-2015 festgelegten Zielbändern. Die
regelmässig durchgeführten Personalbefragungen zeigten zudem eine hohe
Arbeitszufriedenheit. Optimierungspotenzial bestehe allerdings hinsichtlich der
Zufriedenheit mit der Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben. 6

BERICHT
DATUM: 28.03.2012
MARC BÜHLMANN

Die 2013 durchgeführte Personalbefragung in der Bundesverwaltung, die von 1'061 der
1'509 angefragten Bundesangestellten beantwortet wurde, zeigte eine relativ hohe
Arbeitszufriedenheit und ein starkes Engagement. Im Schnitt vergaben die Befragten
auf einer Skala von 0 bis 100 den Wert 78 für die Frage ob sie stolz seien, bei der
Bundesverwaltung zu arbeiten. 7

BERICHT
DATUM: 18.12.2013
MARC BÜHLMANN
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Der im Jahr 2015 erschienene Bericht zur Personalbefragung 2014 zeigte, dass die
Bundesangestellten mit ihrer Arbeit zufrieden waren und sich damit identifizierten.
Umfassende Personalbefragungen finden alle drei Jahre statt; dazwischen werden
Kurzevaluationen durchgeführt. Auch die Befragung im Jahr 2014, auf die sich der
Bericht 2015 stützte, war eine Vollerhebung bei insgesamt 34'438 Personen mit einer
Rücklaufquote von 63 Prozent. Der mittlere Wert von 71 auf einer Skala von 1 bis 100
zeigte eine leicht höhere generelle Arbeitszufriedenheit als noch drei Jahre zuvor (2011:
68). Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben (68) sowie die Führungsqualität (61)
wurden etwas kritischer beurteilt und liessen sich nicht mit 2011 vergleichen, da
dazumal andere Indikatoren erhoben worden waren. 22 Prozent der Befragten
beurteilten ihre Leistung ferner als nicht adäquat entlohnt. 
Im Personalbericht wurde zudem darauf hingewiesen, dass der Frauenanteil mit 44.4
Prozent erstmals den festgelegten Sollwert überstiegen habe (44%). In den höheren
Lohnklassen war der Frauenanteil bereits 2013 über die – für diese Klassen tiefer
angesetzten – Sollwerte geklettert (Lohnklassen 24-29: 31.3%, Soll: 29%; Lohnklassen
30-38: 17.7%, Soll: 16%). 8

BERICHT
DATUM: 11.03.2015
MARC BÜHLMANN

Die im Februar 2018 präsentierte Personalbefragung 2017, die zwischen Mitte Oktober
und Mitte November 2017 mithilfe von Online- und Papierfragebogen bei 34'067
Bundesangestellten durchgeführt worden war (Rücklaufquote: 68%), zeigte im Vergleich
zu 2014 stabile Werte. Sowohl die Arbeitszufriedenheit, die auf einer Skala von 0 bis 100
einen mittleren Wert von 70 erreichte (2014: 71), als auch die empfundene Bindung (79;
2014: 80) sowie die Identifikation mit und das Engagement für den Arbeitgeber Bund
(80; 2014: 80) hatten sich verglichen mit der letzten umfassenden Personalbefragung
von 2014 kaum verändert. Eher kritisch beurteilt wurden ebenfalls ähnlich wie drei
Jahre zuvor die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben (68; 2014: 68) und die
Führungsqualität der oberen Leitung (61; 2014: 61). Leicht geringer als 2014 war die
Bewertung der Adäquatheit der Entlohnung (65; 2014: 67), wobei die Einschätzung der
beruflichen Perspektiven unverändert bei 66 Punkten lag. 9

BERICHT
DATUM: 21.02.2018
MARC BÜHLMANN

Alle drei Jahre führt der Bund eine grosse Befragung seines Personals durch. Dies war
auch im Oktober und November 2020, also mitten in der Covid-19-Pandemie der Fall,
als alle 35'720 Mitarbeitenden zu verschiedenen Elementen der Arbeitszufriedenheit
befragt wurden (Rücklaufquote: 72%). Die Anfang 2021 vorgelegte Personalbefragung
2020 zeigte, dass Covid kaum Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit hatte. Im Vergleich
zu 2017 hatte die Arbeitszufriedenheit gar noch einmal zugenommen. Mit einem
durchschnittlichen Wert von 73 auf einer Skala von 0 bis 100 (2017: 70) seien die
Bundesangestellten in den letzten 10 Jahren noch nie so zufrieden gewesen, fasste die
Aargauer Zeitung zusammen. Auch die Bindung zur Bundesverwaltung (81; 2017: 79)
sowie die Identifikation mit und das Engagement für den Arbeitgeber (82; 2017: 80)
hatten trotz Homeoffice-Pflicht im Vergleich zu vor drei Jahren zugenommen.
Scheinbar hatten sich zudem die aufgrund der letzten Personalbefragung
vorgenommenen Massnahmen für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
ausbezahlt: Im Vergleich zu 2017 (68) verbesserte sich die entsprechende Beurteilung
2020 auf 72 Punkte. Auch mit der Entlöhnung zeigten sich die Befragten 2020
zufriedener (68) als noch drei Jahre zuvor (65). Ebenso verbessert hatte sich die
Bewertung der Führungsqualität (64; 2017: 61). Erstmals wurden überdies die Themen
«mobiles Arbeiten» (82) und «Digitalisierung» (81) erfragt; mit beiden Elementen
schienen die Befragten sehr zufrieden. Flexible Arbeitsformen hätten dank der
Coronakrise einen «starken Schub in der Bundesverwaltung» erhalten, vermutete die
Aargauer Zeitung den Grund hinter den hohen Werten. 10

BERICHT
DATUM: 05.02.2021
MARC BÜHLMANN
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Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Bevölkerung und Arbeit

Jahresrückblick 2021: Bevölkerung und Arbeit

Im Jahr 2021 herrschten im Kapitel «Bevölkerung und Arbeit» sowohl im Parlament als
auch in der Öffentlichkeit vor allem Diskussionen über flexible Arbeit, Arbeit auf Abruf,
Homeoffice und Digitalisierung vor, was vermutlich auch der Covid-19-Pandemie und
ihrem Druck zu flexiblen Arbeitsformen und verstärkter Digitalisierung geschuldet war.
Dies zeigt sich etwa auch in der APS-Zeitungsanalyse 2021: Die Heimarbeit und die
Möglichkeiten ihrer Entschädigung beschäftigten die Medien insbesondere zu Beginn
des Jahres während der Homeoffice-Zeit (vgl. Abbildung 1 der APS-Zeitungsanalyse 2021
im Anhang). Im Juni und Oktober 2021 gewann hingegen die gesellschaftliche Debatte
zum Thema «Löhne» an Aufmerksamkeit, wobei insbesondere eine Studie der UBS über
die Höhe der Schweizer Löhne sowie die offiziellen Lohnstatistiken des BFS diskutiert
wurden. 

Bezüglich flexibler Arbeitsformen publizierte der Bundesrat im November 2021 einen
Bericht über die Regelung der Arbeit auf Abruf, in dem er keinen Bedarf ausmachte, die
gesetzlichen Grundlagen für den Schutz der Arbeit auf Abruf anzupassen.
Entsprechendes Verbesserungspotenzial gab es hingegen im öffentlichen Sektor, zumal
die Bundesverwaltung das Modell flexibler Arbeitsformen einführte, um ihre
Produktivität zu steigern und sich als attraktive Arbeitgeberin auf dem Markt zu
positionieren. Mit der Frage nach flexiblen Arbeitsformen verknüpft war auch die
Diskussion über die Liberalisierung der Arbeitszeiten. Diesbezüglich lag dem Ständerat
ein Entwurf für eine Änderung des ArG vor, gemäss dem die Ruhezeiten und die
Höchstarbeit für gewisse Wirtschaftszweige, Gruppen von Betrieben oder
Arbeitnehmenden neu reguliert werden sollten. Jedoch empfahl die WAK-SR ihrem Rat,
das Ergebnis der Vernehmlassung zu einer Änderung der Verordnung 2 des
Arbeitsgesetzes abzuwarten und die Behandlungsfrist entsprechend zu verlängern, was
der Ständerat denn auch tat.

In Anbetracht der Wichtigkeit der Digitalisierung in der Arbeitswelt beauftragte
Ständerätin Maya Graf (gp, BL) den Bundesrat, unter anderem die Auswirkungen der
Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt und auf die Berufsbildung zu untersuchen und
Perspektiven für eine innovative berufliche Entwicklung aufzuzeigen. Bereits
fertiggestellt war hingegen der bundesrätliche Bericht zur Prüfung einer Flexibilisierung
des Sozialversicherungsrechts in Bezug auf die Digitalisierung. Darin erkannte der
Bundesrat zwar keine nötigen Verbesserungsmassnahmen im
Sozialversicherungssystem, aber Optimierungspotenzial bei der Rechtssicherheit, vor
allem bei der Klarheit der Gesetzesbestimmungen. Eine Einschränkung der
Digitalisierung im Arbeitsbereich verlangte hingegen eine Motion Reynard (sp, VS),
welche die Arbeitgebenden zu Einschränkungen der Nutzung digitaler Hilfsmittel durch
ihre Arbeitnehmenden ausserhalb der Arbeitszeit – und damit zu einem Recht auf
Abschalten – verpflichten wollte. In Übereinstimmung mit der bundesrätlichen
Empfehlung lehnte der Nationalrat die Motion ab.

Zur Stärkung des Arbeitnehmerschutzes und des Schutzes vor Lohndumping
präsentierte der Bundesrat im Mai die Botschaft zur Teilrevision des Bundesgesetzes
über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, mit der er
unter anderem eine Motion Abate (fdp, TI) umsetzen wollte. Die Revision sollte es unter
anderem ermöglichen, Entsendebetriebe zur Einhaltung der minimalen kantonalen
Lohnbestimmungen zu verpflichten, damit alle im Kanton erwerbstätigen Personen
mindestens den Mindestlohn erhalten. Der Ständerat lehnte Eintreten ab, weil er eine
schweizweite Lösung nicht als nötig erachtete und die Entscheidung, ob ein
Mindestlohn festgelegt werden soll, den Kantonen überlassen wollte. Der Nationalrat
stimmte in die Wintersession hingegen für Eintreten, womit der Ball wieder beim
Ständerat liegt. 

Ein Jahr nach dem offiziellen EU-Austritt des Vereinigten Königreichs präsentierte der
Bundesrat überdies die Botschaft zum Abkommen zwischen dem Vereinigten
Königreich und der Schweiz über die Mobilität von Dienstleistungserbringerinnen und
-erbringern. Mit dem bereits seit Anfang Jahr vorläufig angewendeten und in Einklang
mit der Mind the Gap-Strategie stehenden Abkommen soll der erleichterte gegenseitige

BERICHT
DATUM: 31.12.2021
GIADA GIANOLA
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Zugang für Dienstleistungserbringerinnen und -erbringer auch nach dem Auslaufen des
Abkommens über die Personenfreizügigkeit zwischen den beiden Staaten
aufrechterhalten werden. Der Ständerat nahm das Abkommen in der Wintersession als
Erstrat einstimmig an. 11

Arbeitsmarkt

Im Juni 2015 präsentierte der Bundesrat einen ersten Monitoring-Bericht zum
Umsetzungsstand der Fachkräfteinitiative (FKI), die 2011 lanciert worden war. Demnach
sei die FKI, die 2014 mit der Annahme der Masseneinwanderungs-Initiative an
Bedeutung gewonnen und vom Bundesrat im selben Jahr intensiviert und ausgeweitet
worden war, auf gutem Weg. Der Bundesrat zeigte sich überdies optimistisch, eine
Mehrzahl der insgesamt 30 Massnahmen aus den vier Handlungsfeldern
Höherqualifizierung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Ältere Arbeitnehmende und
Innovation unter Mitwirkung der Kantone und Sozialpartner bis 2018 umsetzen zu
können. Mit dem Bericht erfüllte die Regierung zudem eine grosse Anzahl
parlamentarischer Vorstösse. Einem Postulat Aubert (sp, VD), das eine Prospektivstudie
zum Fachkräftebedarf in den einzelnen Wirtschaftssektoren forderte, kam der
Bundesrat mit dem Versprechen nach, das im April 2014 vom SECO veröffentlichte
Indikatorensystem zur Beurteilung der Fachkräftenachfrage weiter auszubauen und
periodisch zu aktualisieren. Ein Postulat Keller-Sutter (fdp, SG), das einen
Massnahmenkatalog zur nachhaltigen Stärkung des inländischen Arbeitspotenzials
forderte, ein Postulat Heim (sp, SO), welches auf die Chancen älterer Arbeitskräfte
abzielte, ein Postulat Graber (cvp, LU), das auf die Förderung von
Wiedereinsteigerinnen fokussierte, und ein Postulat der FDP-Liberalen-Fraktion, das
vom Bundesrat forderte, die FKI möglichst rasch umzusetzen, wurden mit dem Bericht
ebenso erfüllt wie zwei gleichlautende Kommissionsmotionen, die forderten, dass der
Bundesrat seine Strategie zur Behebung des Fachkräftemangels überarbeitet. 12

BERICHT
DATUM: 19.06.2015
DAVID ZUMBACH

Sozialversicherungen

Berufliche Vorsorge

Anfang 2021 gab die Pensionskasse des Bundes Publica die Zahlen ihrer Performance
des Jahres 2020 bekannt: Demnach habe sie eine geschätzte Netto-Gesamtrendite von
4.2 Prozent erzielt. Obwohl die Rendite im Vorjahr 9.0 Prozent betragen hatte, sei dies
vor dem Hintergrund der Covid-Pandemie ein «unerwartet erfreuliches
Jahresergebnis». Die offenen Vorsorgewerke der aktiven Versicherten hätten dabei
eine Rendite von 4.2 Prozent erzielt, die geschlossenen Vorsorgewerke der
Rentnerinnen und Rentner eine von 3.9 Prozent. 13

BERICHT
DATUM: 21.01.2021
ANJA HEIDELBERGER

1) Bericht BR vom 1.12.17 (Besserer Schutz der Staatsangestellten vor Gewalt); TG, 2.12.17
2) Amtl. Bull. StR, 1996, S. 1018 ff.; Amtl. Bull. NR, 1996, S. 2247 ff.; BBl 1996, V. 153 ff.; BRG 95.067; Presse vom 17.10.96. Siehe
auch das Eintretensvotum des PUK-Präsidenten Schiesser (fdp, GL) in Amtl. Bull. StR, 1996, S. 1018 ff.; TA, 17.10.96 (siehe dort
auch das Interview mit Stich). Vgl. auch die Entgegnung von Schiesser in Amtl. Bull. StR, 1996, S. 1020 f. sowie die Kritik an
der PUK in DAZ, 17.10.96.
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